
Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung 
für die Zugangsprüfung zu den Studiengängen  

Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik  
mit dem Abschluss Bachelor of Science 

vom 25.06.2007 
vom 28.07.2011 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 
2006, S. 474) sowie aufgrund des § 6 Abs. 4 der Verordnung über den Hochschulzugang für in der beruflichen 
Bildung Qualifizierte (Berufsbildungshochschulzugangsverordnung) vom 8. März 2010 (GV. NRW 2010, S. 160) 
hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster die folgende Ordnung erlassen: 

 
Artikel 1 

Die Ordnung für die Zugangsprüfung zu den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsinformatikmit dem Abschluss Bachelor of Science vom 25.06.2007 (AB Uni 16/2007, S. 845 ff.) 
wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Zur Prüfung hat Zugang, wer 

1. eine Berufsausbildung abgeschlossen und 

2. eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit ausgeübt hat. 

Die selbständige Führung eines Familienhaushalts mit mindestens einer erziehungs- oder pflegebedürf-
tigen Person ist anderen Berufstätigkeiten gleichgestellt.“ 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Westfälische 
Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Dekans als Vorsitzender des Fachbereichsrats der Wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät (Fachbereich 04) gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 Hochschulgesetz vom 26.01.2011. 
 
Münster, den 28.07.2011 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Verkün-
dung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Satzungen vom 
08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 28.07.2011 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
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